


Textliche Festsetzungen

Bebauungsplan Nr. 120/17
- Maximilian-Kolbe-Straße -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.10.1994 Es gilt die BauNVO 1990

Die nach § 6 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Von den nach § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen ist gem. § 1Abs. 5 und 9 BauNVO 
die Nr. 7 – Tankstellen – ausgeschlossen.

Garagen und Stellplätze sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen 
bzw. auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. Die Stellplätze sind zu überdachen 
und gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 25 BauGB mit rankenden und schlingenden Pflanzen zu begrünen. Die 
Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

Hinweis:
Das Plangebiet liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III A der Wassergewinnungsanlage 
Neuss / Weckhoven / Norf.

Im Baugenehmigungsverfahren ist sicherzustellen, daß die Bodenmassen bei Erdarbeiten durch eine 
gutachterliche Begleitung auf Pestizidrückstände untersucht und entsprechend dem Ergebnis ord-
nungsgemäß deponiert werden.


